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Zugordnung „Weihnachten Auf Achse“ 2023 

 

Der Zug startet als Versammlung in Edenkoben. Die Anfahrt der Teilnehmer erfolgt in 

Eigenverantwortung. Der Versammlungsleiter legt den Startzeitpunkt fest. 

1. Höhere Ziele der Versammlung: 

a. Wir wollen auf den Missstand der unverhältnismäßigen Erhöhung der LKW-Maut 

aufmerksam machen! 

i. Diese immensen Kostensteigerungen führen zur deutlichen Preissteigerung 

unserer Dienstleistungen und hochwahrscheinlich zur Preissteigerung 

zahlreicher Produkte im allgemeinen Konsumbedarf! 

ii. Wir fühlen uns wehrlos als Geldeintreiber der Nation missbraucht! 

Nicht alle Branchen können diese Preissteigerung erfolgreich an den Kunden 

weitergeben und sind gezwungen diese Mehrkosten zu schlucken! 

iii. Wieso hat ein Bett zur Erholung im Fahrerhaus zur Folge, dass sich der 

Mautbeitrag erhöht? 

b. Wir wollen an der lieb gewonnenen Veranstaltung #EinFunkenHoffnung aus den 

Jahren 2021 und 2022 festhalten und den Zuschauern am Straßenrand in der 

dunklen Jahreszeit einen schönen Abend bescheren! 

c. Wir wollen auch einen uneigennützigen Gedanken verfolgen und für den blauen 

Elefanten vom Kinderschutzbund Landau sammeln. Alle Teilnehmer sind hiermit 

aufgefordert den Spendenaufruf zu teilen und zu verbreiten. 

DE13 5485 0010 1700 2762 62 

Verwendungszweck: "Spende Kinderschutzbund" 

2. Der Versammlungsleiter Steffen Gebhart bestimmt die Personen Jill Krauß, Max Grünenwald 

und Thomas Fensel zu Ordnern, welche die Aufgaben der Versammlungsleitung miterfüllen. 

Letzte Entscheidung bei unklaren Situationen obliegt dem Versammlungsleiter. 

3. Die Teilnehmer haben sich unter www.Weihnachten-Auf-Achse.de 

→ „Weihnachten Auf Achse“ anzumelden. 

4. Der Versammlungsleiter öffnet zur allgemeinen Information und einseitigen 

Führungskommunikation für die Teilnehmer eine Whattsappgruppe ohne 

Schreibberechtigung. Nur dort aufgenommene Mitglieder der Gruppe (1 pro Fahrzeug reicht 

aus) sind Teil der Versammlung.  

http://www.weihnachten-auf-achse.de/
http://www.weihnachten-auf-achse.de/
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5. Auflagen durch die Behörden sind von allen Teilnehmern zu erfüllen.  

6. Jeder Fahrer und Zugteilnehmer ist eigenverantwortlicher Fahrzeugführer und trägt mit 

größter Sorgfalt zu einem reibungslosen und sicheren Ablauf bei.  

a. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass das Fahrzeug verkehrssicher sowie die 

angebrachte Zusatzbeleuchtung, Dekoration und alle anderen mitgeführten 

Gegenstände keine Gefährdung für Andere darstellen. 

b. Der Genuss von Alkohol, Betäubungsmittel oder anderer berauschender Mittel vor 

und während der Versammlung führt bei Fahrern zum sofortigen Ausschluss der 

Versammlung. 

c. Das Ziehen von Anhängern, Sattelanhängern oder Nachläufern ist um den 

reibungslosen Ablauf nicht zu gefährden nicht gestattet. 

7. Wir fahren in Kolonne mit fester Reihenfolge. Gegenseitiges Überholen ist nicht gestattet. 

8. Die Fahrgeschwindigkeit und die Abstände sind möglichst gleichmäßig zu halten, damit keine 

nennenswerten Lücken entstehen und der Zug nicht unterbrochen wird. 

9. Jeder Fahrer und Zugteilnehmer verpflichtet sich den Weisungen des Versammlungsleiters 

Folge zu leisten. Zur persönlichen Absicherung des Versammlungsleiters und der Ordner ist 

diese Zugordnung für alle Teilnehmer bindend. Abweichungen führen zum Ausschluss der 

Versammlung.  

10. Sollten sich unvorhergesehene Umstände durch Wetter, Unfall oder Ähnliches ergeben, 

welche eine sichere Durchführung der Veranstaltung nicht gewährleisten, kann der 

Versammlungsleiter zu jedem Zeitpunkt und Ort die Versammlung beenden. Die Abfahrt der 

Teilnehmer erfolgt dann in Eigenverantwortung. 

11. Auf die Benutzung von akustischen Warnzeichen (Hupe) ist zu verzichten. Weihnachtliche 

Musik ist ausdrücklich gestattet. Die Versammlungsleitung behält sich das Recht vor 

Fahrzeuge mit Musikanlagen gleichmäßig im Zug zu verteilen. 

12. Ablauf: 

a. Die Teilnehmer finden sich rechtzeitig vor 17:00 Uhr in 67480 Edenkoben an der 

Staatsstr. 13 ein. 

b. Um 17:15 Uhr werden alle Fahrer und Zugteilnehmer zur Begrüßung, Vor-Ort-

Kurzeinweisung und Ansprache zusammengerufen. 

c. Start des Zuges unmittelbar nach der Ansprache. 

d. Der Zug führt über mautfreie Straßen, über den Landauer Ring  und wird durch den 

Versammlungsleiter an geeigneter Stelle beendet. 

e. Ein Verbleib nach der Fahrt am Endpunkt zum gegenseitigen Austausch ist möglich. 

f. Die Abfahrt der Teilnehmer erfolgt in Eigenverantwortung. 

 

 

 

 

http://www.weihnachten-auf-achse.de/


 
DE13 5485 0010 1700 2762 62  www.Weihnachten-Auf-Achse.de 
Verwendungszweck: "Spende Kinderschutzbund"  Version 29.11.23 um 11:00 Uhr 

Seite 3 von 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.2023 

www.Weihnachten-Auf-Achse.de 

oder 

www.terminland.de/fahrschule-gebhart.de 

http://www.weihnachten-auf-achse.de/
http://www.weihnachten-auf-achse.de/
http://www.terminland.de/fahrschule-gebhart.de
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Sind wir bei der Demo „Weihnachten Auf Achse“ nachweispflichtig im Sinne 

der EG VO 561/2006 und brauchen eine Fahrerkarte? 

 

Diese Verordnung gilt für folgende Beförderungen im Straßenverkehr: 

a) Güterbeförderung mit Fahrzeugen, deren zulässige Höchstmasse einschließlich 

Anhänger oder Sattelanhänger 3,5  t übersteigt, … 

Quelle: EG VO 561/2006 Artikel 2 (1) 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Beförderung im Straßenverkehr“ jede ganz oder teilweise auf einer öffentlichen 

Straße durchgeführte Fahrt eines zur Personen- oder Güterbeförderung verwendeten 

leeren oder beladenen Fahrzeugs; 

Quelle: EG VO 561/2006 Artikel 4 

 

• Die Demonstration „Weihnachten Auf Achse“ dient nicht der Verwendung zur Beförderung 

von Gütern. Die VO bezieht sich nicht auf das alleinige Bewegen der Fahrzeuge, sondern auf 

tatsächliche Fahrten zur Beförderungen. 

 

• Das Schmücken der Fahrzeuge mit Lichterketten und ähnliches verhindert sogar die Nutzung 

von Ladeflächen, so dass der Startpunkt auch gleichzeitig der Endpunkt für jedes der 

Fahrzeuge sein wird, ohne dass die Möglichkeit bestünde Güter ab oder aufzuladen. 

• Die Fahrten verfolgen nicht die Absicht einer Leerfahrt zu einer Ladestelle. 

• Das Mitführen von Anhängern, Sattelanhängern oder Nachläufern ist in der Zugordnung 

ausdrücklich nicht gestattet. 

 

• Die Demo „Weihnachten Auf Achse“ ist als Versammlung angemeldet. Die 

Versammlungsfreiheit genießt hohen Schutz durch das Grundgesetz (Art. 8 (1)). 

 

• Die Versammlungsfreiheit  schützt als spezifisches Kommunikationsgrundrecht auch 

besondere Ausdrucksmittel, einschließlich symbolischer Aktionen, sofern es sich 

um versammlungsspezifische Tätigkeiten handelt. Die Verwendung von 

Versammlungsmitteln fällt deshalb nur dann in den Schutzbereich des Art 8 Abs. 1 GG, wenn 

ihnen eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versammlungsthema zukommt 

und diese Kundgebungsmittel damit einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur kollektiven 

Meinungskundgabe aufweisen. Unsere Mittel sind: 

o Fahrzeugkolonne von Mautbetroffenen und Unterstützern 

o Banner mit Aufschriften 

o Festlicher Schmuck und Weihnachtsbeleuchtung 

o Auftaktansprache 

o Pressewirksame Vor- und Nachbereitung 

o Aufruf zur Solidaritätsbekundung am Straßenrand 

 

 

http://www.weihnachten-auf-achse.de/
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• Wir empfehlen den Teilnehmen der Versammlung, welche Fahrzeuge mit einem digitalen 

Tacho  bewegen: 

o Fahrerkarte herausnehmen 

o Den digitalen Tachographen auf OUT stellen 

o Am Ende der Fahrt einen Ausdruck machen und auf der Rückseite die Teilnahme an 

der Versammlung dokumentieren. 

o Den Ausdruck 28 Tage im betreffenden Fahrzeug mitführen und danach im Betrieb 

archivieren. 

 

• Unsere Argumentation und somit die Befreiung von den Lenk- und Ruhezeiten wurde im 

Kooperationsgespräch in der Kreisverwaltung SÜW im Beisein der Polizei, des 

Ordnungsamtes und der Stadt Landau am 29.11.23 bestätigt. 

 

Sind die vielen zusätzlichen Beleuchtungseinrichtungen im Straßenverkehr 

überhaupt erlaubt? 

• Hier brauchen wir weder ein Gesetz noch eine Verordnung zu zitieren. Ein jeder wird wissen 

und akzeptieren, dass eine generelle Zulässigkeit nicht gegeben ist. 

 

• Die Demo „Weihnachten Auf Achse“ ist als Versammlung angemeldet. Die 

Versammlungsfreiheit genießt hohen Schutz durch das Grundgesetz (Art. 8(1)). 

 

• Die Versammlungsfreiheit  schützt als spezifisches Kommunikationsgrundrecht auch 

besondere Ausdrucksmittel, einschließlich symbolischer Aktionen, sofern es sich 

um versammlungsspezifische Tätigkeiten handelt. Die Verwendung von 

Versammlungsmitteln fällt deshalb nur dann in den Schutzbereich des Art 8 Abs. 1 GG, wenn 

ihnen eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versammlungsthema zukommt 

und diese Kundgebungsmittel damit einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur kollektiven 

Meinungskundgabe aufweisen. Unsere Mittel sind: 

o Fahrzeugkolonne von Mautbetroffenen und Unterstützern 

o Banner mit Aufschriften 

o Festlicher Schmuck und Weihnachtsbeleuchtung 

o Auftaktansprache 

o Pressewirksame Vor- und Nachbereitung 

o Aufruf zur Solidaritätsbekundung am Straßenrand 

 

• Während der Versammlung ist die Beleuchtung also definitiv ein wesentlicher Ausdruck 

unseres Protests und somit erlaubt! 

• Die An- und die Abfahrt der Teilnehmer erfolgt in Eigenverantwortung. 

 

• Unsere Argumentation wurde im Kooperationsgespräch in der Kreisverwaltung SÜW im 

Beisein der Polizei, des Ordnungsamtes und der Stadt Landau am 29.11.23 bestätigt. 

 

 

http://www.weihnachten-auf-achse.de/
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Sind wir bei der Demo „Weihnachten Auf Achse“ vom Sonntagsfahrverbot 

nach §30 StVO betroffen? 

An Sonntagen und Feiertagen dürfen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschäftsmäßigen 

oder entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich damit verbundener Leerfahrten 

Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Anhänger hinter 

Lastkraftwagen nicht geführt werden. 

Quelle: §30 (3) StVO Satz 1 

• Die Demonstration „Weihnachten Auf Achse“ dient nicht zur geschäftsmäßigen oder 

entgeltlichen Beförderung von Gütern. 

 

• Das Schmücken der Fahrzeuge mit Lichterketten und ähnliches verhindert sogar die Nutzung 

von Ladeflächen, so dass der Startpunkt auch gleichzeitig der Endpunkt für jedes der 

Fahrzeuge sein wird, ohne dass die Möglichkeit bestünde Güter ab oder aufzuladen. 

• Die Fahrten verfolgen nicht die Absicht einer Leerfahrt zu einer Ladestelle. 

• Das Mitführen von Anhängern, Sattelanhängern oder Nachläufern ist in der Zugordnung 

ausdrücklich nicht gestattet. 

 

• Die Demo „Weihnachten Auf Achse“ ist als Versammlung angemeldet. Die 

Versammlungsfreiheit genießt hohen Schutz durch das Grundgesetz (Art. 8 (1)) 

• Die Versammlungsfreiheit  schützt als spezifisches Kommunikationsgrundrecht auch 

besondere Ausdrucksmittel, einschließlich symbolischer Aktionen, sofern es sich 

um versammlungsspezifische Tätigkeiten handelt. Die Verwendung von 

Versammlungsmitteln fällt deshalb nur dann in den Schutzbereich des Art 8 Abs. 1 GG, wenn 

ihnen eine funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versammlungsthema zukommt 

und diese Kundgebungsmittel damit einen erkennbaren inhaltlichen Bezug zur kollektiven 

Meinungskundgabe aufweisen. Unsere Mittel sind: 

o Fahrzeugkolonne von Mautbetroffenen und Unterstützern 

o Banner mit Aufschriften 

o Festlicher Schmuck und Weihnachtsbeleuchtung 

o Auftaktansprache 

o Pressewirksame Vor- und Nachbereitung 

o Aufruf zur Solidaritätsbekundung am Straßenrand. 

 

• LKW unter 7,5t zG, sowie (Sattel-)zugmaschinen oder selbstfahrende Arbeitsmaschinen 

werden ohnehin nicht im Absatz 3 genannt und dürfen sowieso fahren. 

Folge: Das Sonntagsfahrverbot trifft für die Versammlung „Weihnachten Auf Achse“ nicht zu! 

• Unsere Argumentation wurde im Kooperationsgespräch in der Kreisverwaltung SÜW im 

Beisein der Polizei, des Ordnungsamtes und der Stadt Landau am 29.11.23 bestätigt. 

 

 

http://www.weihnachten-auf-achse.de/

